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lungen, indem durch Tod und ans andere Weift,
verschiedene Kammern und Gerichtshöfe seil langer Zeit
unvollständig sind.

Iyre Commißion räth Ihnen diese Ersetzung, auf eine

beschränkte Weise jedoch, dem Vollz. Rath zu über-

tragen : so daß die Vollz. Gewalt die fehlenden Glieder

ans einem doppellen Vorschlage von Seile der zu er-

gänzenöen Behörde und aus dem einfachen Vorschlag
des Regicrungsstatlhaliers ernenne.

(Die Forts, selgl.

Mannigfaltigkeiten.
Der KirchenraLH des Cantons Zürich an den

LoUziehnngSrath.

B. Präsident! B- Vollz. Räthe!

Es ist kürzlich im Namen der ganzen und besonders

der Landgustlichkeit unsers Cauions, eine äußerst drin-
gende Auffoderung an uns ergangen auch von unsrer
Behörde noch für die rückständige Besoldung derselben,

für die drey verflossenen Jahre bey Ihnen zu inlcrcc-
Vieren. Wir haben jene Auffodernng um so viel we-

Niger ablehnen können und wollen, da wir wissen, daß
See von der traurigen (age der meisten jener Indivi-
ducn, wenigstens im Allgemeinen bereits unt.rrichtct
sind.

Wir glaubt B. Vollz. Rälhe, Sie, die Landes-
Ree^mug, nicht weniger, als uns ftlbst heradzuwürdi-
gen, wenn wir in einem solche» Falle, wo die Stimme
der Gerechtigkeit so laut spricht, die Anomalftn von
den ewig gültigen Grundsätzen des Rechts und der B>l-
ligkeit so auffallend sind, und eine Menge beynahe un-
glaublicher Thatsachen so dringend ans Herz reden; —
wenn wir in einem solchen Falle zu irgend einer andern
Art von Bitten oder Empfehlungen lmsre Zuflucht neh-
mc» wollten ausser denjenigen, welche i» der kurzen
Herzähinng jener Thatsache, selbst unmittelbar enthal-
den find.

Diese Thatsachen, in ihre Hauptmomente zusammen-
gebrängt sind folgende:

llebechaupt ist die Lage der meisten unsrer Landpfar.
rer, m welcher sie sich durch Schmälerung und zum
Theil gänzliche Zurückhaltung ihres meist an sich ge.
ringen E.nkon.mens durch die Last der kostbaren Ein»
quart,crung und durch oft ganz willkürliche Reqnist-
lionsanlagen, nun schon ins dritte Jahr befinden, ans-
ftrst elend und drückend.

Mancher hat freylich bis auf wenige Zeit sich durch
Verschiedene, daS Gebäude der häuslichen Ockonomie
unlergradende Maßregeln, in etwas zu helfen, und die
Aeusserungen des Elends zurückzuhalten gewußt, auch-
ln sicherer Erwartung, der von der Regierung durch
wiederholte Dekrete längst feyerlich zugesagten Tröstung,
zurückzuhalten gesucht. Izt aber ist die Noth aufs
höchste gestiegen; der etwa auf bessere Zeiten ersparte
Norhpseimmg ist ausgezehrt, die wenigen Schuldbriefe
(denn unsre meisten Pfarrer sind nichts weniger als
begütert sind vcrsczt — auch mitunter wird bey

dem allgemeinen Geldmangel ein Daelchn anf die de-

sien Hypotheken umsonst gesucht (des Jammers der durch
solche gewaltsame Zerrüttung der Prwatêkonstmen über
unglückliche Kinder cimubrechen droht, nicht einmal
zu gedenken'!. Auch ist die Abhängigkeit der Pfarrer
von den Gemeindest an mehrern Orten auf einen die

erstem äusftrst erniedrigenden Grad gestiegen.

Zwar ist die längstverheißne Unterstützung von Seite
der Regierung endlich eingetroffen; allem dieselbe war
so äusserst gering und liiidcdcntend, so ganz ausser allem
Verhältniß zu der rechtmäßigen Schuld, welche der

Staat gegen die Geistlichen des Cantons nun bereits

für Jahre abzutragen hat, daß woftrn nicht noch

vor dem cmbrcchclideii Winter eine weit beträchtlichere,

nicht bloß 1/4 oder 1/5 eines einzigen Jahrelnkommens
betragende Hilft geleistet wird mancher würdige Wann
in der gänzlichen Unmöglichkeit länger zu subsistircu,'

muß zur Verzweiflung gebracht, und zu Schritten ver.--

leitet werden, welche nur die hoftmngSlosste Lage cut-

schuldigen kann.

Ans die Unmöglichkeit, worinn sich manche ftlbst sehr

arme und gedrückte Gemeinen befinden, ihrem Pfarrer,
wenn dieß auch in andern Rücksichten wünschdar wäre,
ökonomlich aufzuhelfen, dürfen wir Sie nicht, und auf
die eigennützige Unbereitwilligkeit ihm zu helfen, vow
Seite derer, welche durch die Zehnte» - Aufhebung am'
meisten gewonnen haben wollen wir S'e, B. Voll,
zichungsrälhe, nicht noch besonders aufmerksam machen..

Jene ist Ihnen bekannt genug, diese gehört mit zu dem

egoistischen Auswüchsen unsers verdorbenen Zeitalters.
Ueber den wahren Bestand dessen, was von der Re-

gierung sollte geleistet werden, so wie dessen, was bis»'

dahin ist geleistet worden, geben die gewiß ans einen'

sehr mäßigen Fuß angestellten Berechnungen und Da»-

bellen der hiesigen Verwaltungskammcr den voilstän--

digstch und unzweifelhaftesten Anschluß. Diesen zufolge'
betrügt das ganze Debet für 1799 und ,Loo, an
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stationirte Landgcisiliche im Canton Zürich die Summe

von ;78 286 Schw. Fr. Davon ist an Wein und

Grid bezahlt worden, circa i^i,, ncmiich ;4,942 Fr.,
zv daß also noch zu bezahlen übrig bleibt, die Summe

von ?4;,Z44 Fr. Dabey kommen die beträchtlichen

Rückstände für 1798 nur garnicht in Anschlag, und

cben so wenig wird darauf Rücksicht genommen, daß

auch die wenigen bisher von hiesigen Behörden ver-

walteten, zur Bezahlung von Geistlichen bestimmten

Fonds, welche bisdahin ebenfalls durchaus ohne allen

Ersatz für die feit ; Jahren suspendirten Zehnden und

Grundzinse gebt eben sind um ihre rechtmäßig,n Schul-

den fernerhin gewissenhast abzutragen, sehr stark haben

ins Capital hineingrciss.n müssn, lind selbst auf den

bisherigen sehr moderate,, Fuß nicht mehr länger aus-

zuzahlen im Stande sind.

So hat z B. das Stift zum grossei Münster bereits

eine Schuld von baaren 80 000 Fr. contrahiercn müssen,

und wird ohne schnelle Änderst,llung scmcr Gefäile,

oder gerechte Entschädigung, seinem gänzlichen Rum

nicht mehr lange entgehen könne».

Was denn roch am meisten befremde» muß, ist,
daß in andern Cantonen, z. B-, Bern, Bafel, Ärgau,

bey weil geringern aber ihrer eigentlichen Bcst-mmuig
gemäß dislndnirten Vorrälhen, die Pfarrer erklecklich

haben können getröstet, ja ihnen größientheils ihr gan-

zes Einkommen für 98 und 99 ausbezahlt werden, wäh-

rcnd daß im Canton Zürich weil bcträchilichne, ihrer

ersten und vornehmsten Bestimmung nach, ebenfalls

zur Auobezahlung der Geistlich.» vorhandene Vorräkhe,

zu Bestreitung ganz anderer heterogener Bedürfnisse ver.

wendet wurden.

Dieß B- Voll;, Räthe ist genau nach der Wahrheit

und ohne Uebertreibung die Lage der Geistlichteil un

sers Cantons.

Wir, als Kirchenralh, haben in allen diesen Ve-

trachlungen uns verpflichtet, berechtigt, und durch die

dringendste» Auffoderungen genöthigt gefunden, auch

noch von unsrer Seite an die Gerechngkeitoliebe der

Regierung zu recnrriercn, um uns nicht selbst den Vor-

wurf zuzuziehen, als ob wir die eben so gerechten als

dringenden Beschwerden »nster Geistlichkeit, der Regie-

rung ln ihrer wahrcn Natur und Dringlichkeit, noch

ehe es zu spät ist, vorzulegen versäumt hätten. Ihnen

aber B. Voilz. Räthe, aus derm Gerechtigkeit jedes

Individuum jeden Standes, die gleichen Ansprüche zu

machen berechtigt ist; Ihnen deren gewissenhafter Für-

sorge nicht einzelne sondern alle Canione, unter dem

0

Namen einer Republik begriffen, anvertraut sind;
Ihnen kömmt es zu, durch schnelle und kräftige U»,
terstützungsmaßrcgeln mehrere würdige Männer von
dem Rande des Abgrunds, an den sie sich, unver,
schuldet, durch die Rcvolutionsstift.ne hingeschleudert
sehen, zurückzuzichn und vor der Verzweiflung zu retten,
so wie auch überhaupt durch Sicherstcllung drr ökonv.

mischen Existenz eines im Allgemeinen sowohl als m

der weit größcen Mehrzahl seiner einzelnen Glieder ach,

luugswürdigcn und um das Vaterland verdienten Stan,
des, zugleich die Religion Ihrer und unsrer Väter zu

schützen.

Gruß und Hochachtung!
Zürich, 26. Nov. 1800.

Im Namen des Kirchcnraths,
Heinrich Hir zel Prof. und Aktuar.

Anzeige.
Es wird für das von der helvetischen Regierung

neuerrichtcle Waisenhaus in Staus, Canton Waldstät-
ten, cm Mann gesucht, der demselben als Verwalter
und Lehrer vorstehen könnte. Die eigentlichen Fvde-

rung?» und Bediiignjsse fur diese Stelle sind: daß der

gesuchte Verwalter katholischer Religion sey; wenn

er v.rheyraihcl ist, keine gar zu große Haushaltung
habe; den Unterricht im Schreiben, Lesen, Rechnen

und andern jugendlichen Anfaugsgründen wohl verstehe,

und überhaupt Kenntnisse für eine nützliche Eichung
armer Waisenkinder besitze.

DaGr werden ihm »ebst freyer Wohnung und einer

anständigen Kost und Unterhalt, ein schöner jährlicher

Gehalt an Geld, den er bey näherer Nebrrcinkunft zu

vernehmen hat, versprochen unb zugesichert, der nach

Gestalt der Sachen vermehrt werden würde, wem, bey

crwauiger Vxrhenrathung die Frau zugleich als in

wcidlichen Handarbeiten erfahrne Haushälterin gebraucht

werden könnte.

Alle ,n- und ausländische Menschenfreunde, dir

Fähigkeit und Lust für diese Stelle haben mögen,

werden demnach eriucht, sich hiefür immediate a» de»

B- Renggcr, Munster dcs Innern ,n Bern, odcr

aber an de,. D- Pfarrer Businger in Stans, dein die

Oberaufsicht über diese Anstalt überlragen ist, zu

wende», wo sie die nähere Auskunft über eint und

anderes zu vernehme» haben.

Stans, 2;. Nov. ,8oo.
Joseph Businger, Pfarrer.
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